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I.	  Management Summary

Karla Krake ist Unternehmerin und möchte mit Ihrem Hyperscaler Start-
Up möglichst alle für ihr Unternehmen zugänglichen Daten maximal 
effizient nutzen. Sie verspricht sich damit großes Wachstumspotential 
für ihr jetzt schon erfolgreiches Start-Up. Weil sie weiß, dass es den Da-
tenschutz gibt und auch schon von allgemeinen Persönlichkeitsrechten 
gelesen hat, bittet sie ihren alten Studienfreund Peter Pingel, ihr einige 
Fragen zum Thema Datenschutz zu beantworten. Peter nimmt es mit 
allen regulatorischen Vorgaben nämlich sehr genau, und gerade, weil 
sie etwas Sorge vor der persönlichen Haftung hat, will sie sich auch mal 
seine Ansichten anhören. 

Nachfolgend fließen zusätzlich auch noch die praktischen Erfahrungen 
der Autorin und des Autors, als Juristen und Datenschutzbeauftragte 
mit ein, damit das hier vorliegende Buch den ersten Einstieg in das Thema 
Datenschutz erleichtert und an der einen oder anderen Stelle Impulse für 
mehr gibt.
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II.	 Datenschutzrecht

Lektion 1: Was ist Datenschutz?

	 Fall 1
Was ist Datenschutz, woher kommt er und warum ist er wichtig? 

Karla Krake und Peter Pingel treffen sich zu einem ersten Gespräch über 
das Thema Datenschutz: „Kannst du mir, Peter, bitte einmal erklären, 
was Datenschutz eigentlich wirklich ist? Ständig höre ich diesen Begriff 
überall und habe den Eindruck, dass das Wort recht inflationär verwendet 
wird.“ - „Ja, den Eindruck habe ich manchmal auch, Karla. Also lass mich 
von vorne beginnen: Es kommt …“, Karla springt gleich auf und ruft: 
„Und bitte verständlich erklären und lass dabei dieses ‚Es kommt darauf 
an‘ weg“. Peter Pingel muss schmunzeln. „Das ist wohl eine Berufskrank-
heit von Jurist:innen“, meint er und fängt langsam an.

„Also erstmal ganz allgemein: Datenschutz umfasst alle Verarbeitungen 
von personenbezogenen Daten.“

„Wie bitte?“, fragt Karla. „Nun ja, das war ja nur die Einleitung“, grinst 
Peter und fährt fort.

„Zum Hintergrund: Der Sinn und Zweck vom Datenschutz liegt darin, 
die Privatsphäre natürlicher Personen zu schützen und sicherzustellen, 
dass sie die Hoheit und Kontrolle über ihre Daten haben und weiterhin 
behalten. Diesen Grundsatz sollten wir immer im Hinterkopf behalten. 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten findet in allen Le-
bensbereichen statt. Ich behaupte, es gibt kein Unternehmen, keine 
juristische Person, Behörde oder sonstige öffentliche Stelle, die nicht 
in irgendeiner Form personenbezogene Daten verarbeitet: wenn sich 
jemand nach einem Umzug beim Einwohnermeldeamt mit dem Wohnort 
anmeldet; wenn jemand an der Kasse im Supermarkt mit einer EC-Karte 
bezahlt oder Bonuspunkte sammelt; beim Besuch fast jeder Webseite usw. 
In all diesen Situationen werden personenbezogene Daten verarbeitet. 

Um den Missbrauch von personenbezogenen Daten zu verhindern, wird 
die Datenverarbeitung reguliert. Die regulatorischen Gesetze umfassen 



15Lektion 1: Was ist Datenschutz?

zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung (die „DSGVO“) und das 
Bundesdatenschutzgesetz (das „BDSG“), aber dazu später mehr.“ 

Wie ist die historische Entwicklung?

„Aber wo kommt denn dieser Datenschutz jetzt her? Gibt es hierzu 
Gründe oder Ursachen in der Vergangenheit? Ich bin ja nicht zwingend 
ein Fan von Geschichte, aber vielleicht verstehe ich dann alles etwas 
besser?“

„Gute Frage, Karla. Wusstest du, dass 1970 in Hessen mit dem Hessischen 
Datenschutzgesetz („HDSG“) das weltweit erste Datenschutzgesetz in 
Kraft trat? 1977 wurde mit dem Bundesdatenschutzgesetz dann das erste 
deutsche Datenschutzgesetz auf Bundesebene verabschiedet. Hintergrund 
der Gesetzgebungsbestrebungen war die zunehmende Automatisierung 
der Datenverarbeitung, sowohl in der Verwaltung als auch in nicht-
öffentlichen Stellen, und die damit verbundenen neuen Nutzungsmög-
lichmöglichkeiten. Damit einher gingen schon damals Missbrauchsri-
siken, sowohl durch den Staat als auch durch Private: Daten können 
zunehmend aus dem Kontext genommen und missbraucht werden. Die 
Konsequenzen für den Einzelnen können schwerwiegend sein. 

Mit seinem Volkszählungsurteil etablierte das Bundesverfassungsgericht 
1983 das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung als Aus-
fluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und der Menschenwürde. 
Das gilt bis heute gilt als Meilenstein des Datenschutzes. Es bestimmte mit 
der Entscheidung zahlreiche Bedingungen für die Zulässigkeit der Da-
tenverarbeitung durch den Staat, unter anderem die heute gut bekannte 
Zweckbindung. Das Urteil war eine Aufforderung an die Gesetzgeber 
auf Landes- und Bundesebene, das Datenschutzrecht zu reformieren. 
Die Folge war eine Novellierung sowohl des BDSG als auch zahlreicher 
Landesdatenschutzgesetze. Wieder war Hessen Vorreiter in dieser Ent-
wicklung. Das dritte Hessische Datenschutzgesetz forderte sowohl für 
die Erhebung als auch für die folgende Verarbeitung personenbezogener 
Daten eine gesetzliche Grundlage, legte die Zweckbindung fest, festigte 
den Landesdatenschutzbeauftragten als Kontrollinstanz und formulierte 
damit erstmals zahlreiche heute bekannte Datenschutzprinzipien. Weitere 
Bundesländer folgten und erneuerten ihre Datenschutzgesetze, bis schließ-
lich 1990 auch der Bund die Forderungen des Bundesverfassungsgerichts 


